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Gemeinde Eichwalde 
Der Bürgermeister 

 
Vorlage Nr.:  BV-003/2026 
 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
eingebracht durch: Geschäftsbereich Bürgermeister erstellt am: 02.02.2026 
 geändert am:   06.03.2026 
Anlagen: 
1 - 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Eichwalde und der Humboldt-Grundschule 
Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der Mittagsversorgung 
(Mittagsversorgungssatzung) 
2 – 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Eichwalde und der Humboldt-Grundschule 
Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der Mittagsversorgung 
(Mittagsversorgungssatzung) 
3 – Fortschreibung der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen  
(Schreiben des Landkreises vom 26.03.2024) 
  
 

 Beratungsfolge Sitzungsdatum Zuständigkeit Abstimmung 

 Kultur- und Sozialausschuss 17.02.2026 Vorberatung 5 Ja 0 Nein 0 Enth. 

 Hauptausschuss 17.03.2026 Vorberatung 7 Ja 1 Nein 0 Enth. 

 Gemeindevertretung 24.03.2026 Entscheidung  

 
 
Betreff: 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Eichwalde und der Humboldt-Grundschule 
Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der Mittagsversorgung  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Versorgung mit Mittagessen in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Eichwalde 
und der Humboldt-Grundschule Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der 
Mittagsversorgung (Mittagsversorgungssatzung).   
 
Begründung:  
Nach § 17 Abs. 1 KitaG haben die Sorgeberechtigten Beiträge zu den Betriebskosten der 
Einrichtungen (Elternbeiträge) nach Maßgabe des Absatzes 2 sowie einen Zuschuss zur 
Versorgung des Kindes mit Mittagessen in Höhe der durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen zu entrichten (Essengeld).  
 
Die Träger von Kindertagesstätten im Landkreis Dahme-Spreewald haben in ihrer 
Arbeitsgruppe § 78 „Kindertagesbetreuung“ beschlossen, dass die im Jahr 2003 festgelegte 
häusliche Ersparnis von 1,50 € für anerkannte teilstationäre Integrations-Kitas als Grundlage 
für die Berechnung der durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen gemäß § 17 Abs. 1 
S. 1 KitaG dienen kann. Darüber hinaus sind die Träger der Meinung, dass die jährliche 
Teuerungsrate (Inflationsrate) in diese Berechnung einfließen sollte. Im Jahr 2015 einigte sich 
die AG darauf, diese Werte alle zwei Jahre zu überprüfen und anzupassen. In diesem 
Zusammenhang ergibt sich für das Jahr 2025 ein Wert von 2,34 €. (siehe Anlage 2) 
Der Zuschuss der Eltern zur Mittagsversorgung betrug nach der 2. Änderung der Satzung über 
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die Versorgung mit Mittagessen in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde 
Eichwalde und der Humboldt-Grundschule Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der 
Mittagsversorgung (Mittagsversorgungssatzung) vom 23.11.2022 ab 01.12.2022 - 35,70 
€/Monat. Grundlage war hier der Wert von 2,10 € x 17 Tage.  
 
Mit der 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Eichwalde und der Humboldt-Grundschule 
Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der Mittagsversorgung 
(Mittagsversorgungssatzung) steigt der Wert um 0,24 € auf 2,34 € je Portion x 17 Tage.  
 
Mit der Berechnung von nur 17 Tagen je Monat sind Fehlzeiten der Kinder (insbesondere 
Krankheiten und Urlaub) sowie Schließzeiten der Kita (z.B. Fortbildungstage für das gesamte 
Team und Brückentage) abgegolten.  
 
Der Betrag wird für 12 Monate erhoben. Die Eltern zahlen damit je Kind einen Zuschuss von 
477,36 € pro Jahr. Bislang betrug der jährliche Zuschuss je Kind 428,40 €. Damit erhöht sich 
der Zuschuss um 48,96 €.  
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Eichwalde und der Humboldt-Grundschule 
Eichwalde inklusive der Kostenbeteiligung an der Mittagsversorgung 
(Mittagsversorgungssatzung) soll zum 01.04.2026 in Kraft treten.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr in späteren Haushaltsjahren 

in der Ergebnisrechnung  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand 

in der Finanzrechnung  Einzahlung  Auszahlung  Einzahlung 
 

Auszahlung 

Überschreitung 

Haushaltsplan 
 ja  nein  ja  nein 

Bemerkungen: 
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Unser Leitbild: Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig und 
nachbarschaftlich  

 

 Grüne Oase Eichwalde – natürlich fit für das 21. Jahrhundert 

Ziele: 
 Wir gestalten unseren wertvollen Baumbestand zukunftsfähig. 
 Wir werten unsere Grün- und Erholungsräume auf. 
 Wir leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. 
 Wir begrenzen Verdichtung und Versiegelung auf das notwendige Maß. 
 Wir steuern die Flächen- und Siedlungsentwicklung in Eichwalde aktiv. 
 Wir unterstützen die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. 
 sonstiges: 

 

 Unser Eichwalde – von Jung bis Alt im starken Miteinander 

Ziele: 
 Wir stärken unser soziales, offenes und friedvolles Miteinander. 
 Wir schaffen generationenübergreifende Begegnungsräume und Plattformen für 

aktives Zusammenleben. 
 Wir schaffen mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. 
 Wir gestalten die Bahnhofstraße als lebendiges Zentrum. 
 Wir fördern die vielfältige und einzigartige Kunst- und Kulturszene. 
 Wir arbeiten verbindlich mit unseren Nachbarkommunen zusammen. 
 Wir nutzen die Möglichkeit der Digitalisierung. 
 sonstiges: 

 

 Mobiles Eichwalde – entspannt und aktiv in Bewegung 

Ziele: 
 Wir setzen konsequent auf den Rad- und Fußverkehr. 
 Wir unterstützen und fördern Sport- und Bewegungsangebote draußen wie drinnen. 
 Wir schaffen einen sicheren und barrierefreien öffentlichen Raum für Jung und Alt 

unter Berücksichtigung mobilitätseingeschränkte Personen. 
 sonstiges: 

 

 Der Beschluss beinhaltet Maßnahmen zum Klimaschutz.  

      Ja 
 Nein 

 

 Der Beschluss betrifft das Leitbild nicht. 

 Bemerkungen 

 
 
 

   

Unterschrift Bürgermeister  Unterschrift Kämmerin 
 
 
 

[Die Beschlussvorlage liegt im Original in der Verwaltung unterschrieben vor.] 
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Änderungsempfehlungen: 
 
 Der Hauptausschuss wurde vom 12.03.2026 auf den 17.03.2026 geändert.    
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